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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z8 lite;

EStG 1988 §8 Abs1;

Rechtssatz

Schätzt der Prüfer den Entnahmewert des Gebäudes im Zeitpunkt der Überführung aus dem Betriebsvermögen ins

Privatvermögen des Abgabep8ichtigen unter ausschließlicher Heranziehung allgemeiner Erfahrungswerte, nicht aber

des tatsächlichen Bauzustandes und der tatsächlichen technischen Nutzungsdauer des Gebäudes, wobei dem Prüfer

auch die Kenntnisse und die beru8iche Quali=kation fehlen, um eine fachkundige Beurteilung des Bauzustandes

vornehmen zu können, so stellt diese Schätzung keinen geeigneten Nachweis über eine kürzere als die dem § 16 Abs 1

Z 8 lit e EStG 1988 zugrunde liegende tatsächliche Nutzungsdauer des Gebäudes dar.
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